Aufgabe : Bereich Freie Stationierung

Sachverhalt: Im Zuge einer Grenzuntersuchung wurden die Grenzen des Flurstücks 102 der Flur 10 Gemarkung Stadewäldchen festgestellt und abgemarkt. Die neuen Grenzpunkte sollen den Vorschriften des VPErl. und des FortfVErl. aufgemessen werden. Dabei ist das Verfahren der freien Stationierung anzuwenden. Für eine spätere topgrafische Aufnahme sind zusätzlich die Höhen der Grenzpunkte zu ermitteln. Die Koordinaten, Höhen und sonstige Unterlagen können der Homepage   www.fhbk.de/vermessungstechniker entnommen werden.

Die Aufmessung ist arbeitsteilig in Gruppen durchzuführen. Die Arbeitsgebiete der Gruppen sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt.

	Gruppenbez.  
	Aufzunehmende Punkte

	Gruppe 1
	13, 15, 17, 19, 20, 65, 66, 64, 63, 32, 31, 33, 34

	Gruppe 2
	 61, 62, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52 

	Gruppe 3
	 50, 51, 48, 49, 47, 41, 40, 39, 38, 37, 42, 35, 36


Die Aufmessung ist in einem Fortführungsriss zu dokumentieren. Die polaren Messelemente der freien Stationierung sind manuell im Vordruck Polaraufnahme zu dokumentieren. Zusätzlich sind die Messergebnisse auf einem Datenträger der Totalstation unter der Auftragsbezeichnung  <flur102> zu speichern.

Für die freien Standpunkte sind als Punktnummern die Gruppenbezeich+00+lfd. Nr. des freien Standpunktes zu vergeben. Beispiel Gruppe 3, zweiter Standpunkt  = 3002.
Aufgaben 
1.
Vorplanung der Aufnahme

Führen Sie innerhalb der Gruppe eine Vorplanung der Aufnahme durch. Die Ergebnisse der Vorplanung sind von jedem Gruppenmitglied schriftlich festzuhalten. Sie soll insbesondere enthalten: Wahl der Anschlusspunkte und der Vermessungsgeräte und Angaben über die Sicherung der Messung.

2. 
Durchführung und Dokumentation der Vermessung

Die Vermessung ist entsprechend der Vorplanung durchzuführen. Die Messungsergebnisse sind auf einem Datenträger der Totalstation zu speichern. Zusätzlich sind alle Messungsergebnisse im Vordruck „Polaraufnahme“ manuell zu dokumentieren. Von jedem Gruppenmitglied ist 1 Woche nach Durchführung der Aufnahme ein nach den Katastervorschriften angefertigter Fortf.Riss und die Dokumentation der Vermessungsergebnisse abzugeben. Diese werden benotet und führen zu einer Teilleistung im Fach Kartenwesen.

    Wichtig: Eine Fristverlängerung ist nicht möglich!!!!

3.
Manuelle Auswertung der Vermessung

Berechnen Sie für die Strecken des Vermessungsgebietes einen Maßstabsfaktor wegen der Verzerrung durch die Gauß-Krüger-Projektion. Bringen Sie an jeder Strecke die Maßstabsverbesserung an.

Jede Gruppe errechnet arbeitsteilig mindestens dreimal über verschiedene Anschlusspunkte die Koordinaten der freien Standpunkte. Die Ergebnisse sind zu mitteln und als endgültige Koordinaten der freien Standpunkte einzuführen. 

Für jeden freien Standpunkt ist ein Abriss aufzustellen. Mit den errechneten Richtungswinkel zu neuen Grenzpunkten sind die Koordinaten zu berechnen.

Bei doppelt berechneten Punkten sind die Koordinaten zu mitteln.

4.
Programmgesteuerte Auswertung der Vermessung

Berechnen Sie mit KAVDI die Koordinaten und Höhen der Grenzpunkte.

5.
Bewertung der Berechnungen

Wie unterscheiden sich die Abrisse der Berechnungen nach Aufgabe 3 und 4?

Zusatzaufgaben

A. Fach Vermessungstechnik

1.
Wie ist das Lagepunktfeld aufgebaut?

2.
Was versteht man unter einer 


a)  Triangulation                                  b) Trilateration

3.
Welcher Meridian ist Hauptmeridian des Vermessungsgebietes ?

4.
Geben Sie den Abstand des Vermessungsgebietes zum Hauptmeridian und zum Äquator an.

5.
Im Vermessungsgebiet wird mit einer Totalstation eine Strecke mit 120,164m gemessen.


Wie groß ist diese Strecke im Gauß-Krüger-Koordinatensystem?

6.
Im Vermessungsgebiet wird eine Fläche aus Koordinaten mit F = 0,5026312 ha berechnet.

a) Wie groß ist diese Fläche auf der Erdoberfläche ( in m² )?

b) Welche Fläche wird in das Liegenschaftskataster übernommen?

B. Fach Verwaltungsrecht

1. 
Geben Sie eine langschriftliche Bezeichnung für


a) VPErl.          b) FortfVErl.
  
c) LST            d)   LGA

2.
In welchen Verzeichnissen und Nachweisen werden die TP nachgewiesen?

      Welche Stelle führt diese Verzeichnisse?

3.
Wie werden die Trigonometrischen Punkte nummeriert?

4.
Erklären Sie das System der Nummerierung von Vermessungspunkten. Gehen Sie dabei insbesondere auf das vollständige Punktkennzeichnen ein.

5.
In einer Punktdatei lesen Sie für Vermessungspunkte folgende Angaben:


a) Lagestatus = 166                 b) Lagegenauigkeit = 0


Erklären Sie diese Angaben!

Gez. Nospickel / April 2005

